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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
KÃ¶ln vom 26.03.2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand

Â 
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Die KlÃ¤gerin begehrt die Auszahlung von GeldbetrÃ¤gen fÃ¼r zusÃ¤tzliche
Betreuungs- und Entlastungsleistungen, die Auszahlung von Pflegegeld fÃ¼r Zeiten
nach einem nicht erfolgten Beratungseinsatz sowie die Zahlung von
VersicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r ihre Pflegeperson durch die Beklagte.

Â 

Die 0000 geborene KlÃ¤gerin ist bei der Z. gesetzlich kranken- und bei der
Beklagten pflegeversichert. Sie erhielt seit September 2010 Leistungen der sozialen
Pflegeversicherung nach der Pflegestufe II in Form von Pflegegeld (Bescheid vom
26.11.2010); seit 01.01.2017 erhÃ¤lt sie Leistungen nach dem Pflegegrad 3
(Bescheid vom 12.12.2016).

Â 

Mit Schreiben vom 26.10.2015 teilte die KlÃ¤gerin der Beklagten mit, dass ab sofort
zusÃ¤tzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach Â§ 45b SGB XI durch
einen ambulanten Pflegedienst erbracht wÃ¼rden. Mit weiterem Schreiben vom
31.03.2016 beantragte sie erneut die ihr zustehenden Entlastungsleistungen
rÃ¼ckwirkend ab 01.01.2015. Der Pflegedienst habe sich bislang geweigert, die
vereinbarten Leistungen zu erbringen.

Â 

Die Beklagte bewilligte daraufhin zunÃ¤chst die GewÃ¤hrung von zusÃ¤tzlichen
Betreuungs- und Entlastungsleistungen ab dem 01.10.2015 (Bescheid vom
11.04.2016). Auf den Widerspruch der KlÃ¤gerin hob die Beklagte den Bescheid
vom 11.04.2016 auf und bewilligte nunmehr die GewÃ¤hrung von zusÃ¤tzlichen
Betreuungs- und Entlastungsleistungen ab dem 01.01.2015 i.H.v. bis zu 104,00 â�¬
monatlich (Bescheid vom 11.05.2016).

Â 

Mit Schreiben vom 01.03.2018 wandte sich die KlÃ¤gerin erneut an die Beklagte
und machte die Auszahlung eines Betrages von 4.371,00 â�¬ fÃ¼r zusÃ¤tzliche
Betreuungs- und Entlastungsleistungen fÃ¼r den Zeitraum Januar 2015 bis MÃ¤rz
2018 als persÃ¶nliches Budget geltend, der â��leistungsvereitelungs- und
verweigerungsbedingtâ�� nicht an zugelassene Dienste ausgezahlt worden sei.
Verwendungsnachweise fÃ¼r bereits verauslagte Leistungen wÃ¼rden sodann
vorgelegt. Zudem werde beantragt, die â��Verwirkungsfristenâ�� fÃ¼r nicht
ausÃ¼bbare AnsprÃ¼che der Jahre 2015 bis 2017 bis zum 30.06.2019 zu
verlÃ¤ngern.

Â 

Die Beklagte lehnte die pauschale Auszahlung der Geldleistung ohne Nachweis ab
(Bescheid vom 01.03.2018). Sie wies zugleich darauf hin, dass nicht verbrauchte
BetrÃ¤ge angespart und spÃ¤ter â�� spÃ¤testens bis zum 30.06. des Folgejahres
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â�� genutzt werden kÃ¶nnten. FÃ¼r die in den Jahren 2015 und 2016 nicht in
Anspruch genommenen Entlastungsleistungen gebe es zudem eine
Ausnahmeregelung; diese kÃ¶nnten bis zum 31.12.2018 genutzt werden. Hiergegen
legte die KlÃ¤gerin am 12.03.2018 (sinngemÃ¤Ã�) Widerspruch ein. 

Â 

Den Widerspruch wies der Widerspruchsausschuss der Beklagten mit
Widerspruchsbescheid vom 12.09.2018 zurÃ¼ck. Eine pauschale Auszahlung der
Entlastungsleistungen sei gesetzlich nicht vorgesehen und daher nicht mÃ¶glich.

Â 

Im Januar 2018 erinnerte die Beklagte Ã¼berdies die KlÃ¤gerin, dass bei dem bei
ihr vorliegenden Pflegegrad 3 einmal halbjÃ¤hrlich eine Beratung durch einen
Pflegedienst erforderlich sei. Eine solche sei fÃ¼r das letzte Halbjahr noch nicht
nachgewiesen worden. Sie forderte die KlÃ¤gerin auf, die Beratung bis zum
13.02.2018 nachzuholen. Anderenfalls werde das Pflegegeld ab dem 01.03.2018 um
die HÃ¤lfte gekÃ¼rzt.

Â 

Nachdem die KlÃ¤gerin einen entsprechenden Beratungsbesuch nicht in Anspruch
genommen hatte, stellte die Beklagte mit Bescheid vom 20.02.2018 die KÃ¼rzung
des Pflegegeldes um 50 % ab dem 01.03.2018 fest. Zugleich wies sie darauf hin,
dass kÃ¼nftig kein Pflegegeld mehr gezahlt werde, sofern im Rahmen der
Anschlussfrist vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018 ein entsprechender
Beratungsbesuch nicht nachgewiesen werde.

Â 

Auch hiergegen legte die KlÃ¤gerin (sinngemÃ¤Ã�) Widerspruch ein.
PflegebedÃ¼rftige wÃ¼rden â��ungeachtet klargestelltem Auftragsgegenstand im
sog. Beratungseinsatz â�� eher hausfriedensbrechend stÃ¶bernde Akquisition â��
mit einem Konvolut rechtswidriger Vertragskonstrukte mit oft sittenwidrigen
Klauseln Ã¼berrumpelt, die beliebigen Zugang zu Wohnung, verschiedenen
PflegetÃ¶pfen, private + Versicherungsressourcen, Daten, Schufa, VermÃ¶genâ��
verschafften. Es bestehe keine rechtliche Verpflichtung, einen derart sinnlosen
Beratungseinsatz durchzufÃ¼hren.

Â 

Mit weiterem Bescheid vom 13.07.2018 teilte die Beklagte der KlÃ¤gerin mit, dass
die Zahlung des Pflegegeldes zum 01.08.2018 vollstÃ¤ndig eingestellt werde, weil
die KlÃ¤gerin auch bis zum Ende der Anschlussfrist am 30.06.2018 einen Nachweis
Ã¼ber die Beratung durch einen Pflegedienst nicht eingereicht habe. Dem
widersprach die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 19.07.2018. 
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Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 12.09.2018 wies der Widerspruchsausschuss der
Beklagten die WidersprÃ¼che der KlÃ¤gerin betreffend die PflegegeldkÃ¼rzung
bzw. -einstellung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Die KlÃ¤gerin habe den gesetzlich
vorgeschriebenen Beratungsbesuch fÃ¼r das zweite Halbjahr 2017 und folgend
nicht nachgewiesen. Im Rahmen der AusÃ¼bung ihres pflichtgemÃ¤Ã�en
Ermessens habe die Beklagte das Pflegegeld daher zunÃ¤chst um 50Â % gekÃ¼rzt.
Da der Beratungseinsatz auch nach entsprechender Erinnerung wiederholt nicht
nachgewiesen worden sei, sei das Pflegegeld schlieÃ�lich vollstÃ¤ndig zu entziehen
gewesen.

Â 

Bereits am 30.06.2018 hat die KlÃ¤gerin gemeinsam mit ihrer Tochter vor dem
Sozialgericht KÃ¶ln Klage erhoben. Mit dieser hat sie zunÃ¤chst die Nachzahlung
des gekÃ¼rzten Pflegegeldes, die Zahlung des Entlastungsbetrages fÃ¼r die Zeit
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2017 fÃ¼r nicht zugelassene Helfer, die
Kostenerstattung fÃ¼r hÃ¤usliche Kranken-/Behandlungspflege und
hauswirtschaftliche Versorgung im Zeitraum 17.04.2018 bis 31.12.2018 sowie die
Zahlung von VersicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r ihre pflegende Tochter W. Y. begehrt.
Mit Schreiben vom 21.07.2018 hat sie die Klage sinngemÃ¤Ã� erweitert und sich
auch gegen den Einstellungsbescheid betreffend das Pflegegeld vom 13.07.2018
gewandt.

Â 

Mit Beschluss vom 02.01.2019 hat das Sozialgericht die Klagen betreffend
Leistungen der hÃ¤uslichen Krankenpflege und die Zahlung von BeitrÃ¤gen zur
Krankenversicherung abgetrennt und unter einem gesonderten Aktenzeichen
fortgefÃ¼hrt. Mit weiterem Beschluss vom 21.11.2019 hat es die Klage der Tochter
abgetrennt und unter einem gesonderten Aktenzeichen fortgefÃ¼hrt.

Â 

Die KlÃ¤gerin hat nach Auslegung des Sozialgerichts sinngemÃ¤Ã� beantragt,

Â 

1. die Bescheide vom 20.02.2018 und 13.07.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 12.09.2018 aufzuheben und ihr ungekÃ¼rztes
Pflegegeld entsprechend dem Pflegegrad 3 fÃ¼r die Zeit vom 01.03.2018
bis zum 04.08.2019 nachzuzahlen,

Â 

1. den Bescheid vom 01.03.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 12.09.2018 aufzuheben und ihr zusÃ¤tzliche Betreuungs- und
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Entlastungsleistungen nach Â§ 45b SGB XI fÃ¼r den Zeitraum vom
01.01.2015 bis zum 31.12.2017 i.H.v. 3.996,00 â�¬ auszuzahlen,

Â 

1. ihren Antrag auf Erstattung bzw. Ã�bernahme der VersicherungsbeitrÃ¤ge
ihrer pflegenden Tochter zu bescheiden und

Â 

1. die VersicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r ihre pflegende Tochter zu erstatten.

Â 

Die Beklagte hat beantragt,

Â 

die Klagen abzuweisen.

Â 

Die Beklagte hat mitgeteilt, dass am 05.08.2019 ein Beratungseinsatz bei der
KlÃ¤gerin stattgefunden habe. Die Zahlung des Pflegegeldes sei ab diesem Datum
wiederaufgenommen worden.

Â 

Auf Nachfrage des Sozialgerichts hat die Beklagte am 28.01.2020 erklÃ¤rt, das
Verfahren der Tochter der KlÃ¤gerin Ã¼ber die zu leistenden BeitrÃ¤ge zur
Pflegeversicherung sei noch nicht abgeschlossen. Auf den Hinweis des
Sozialgerichts, dass es sich bei dem Anspruch auf Ã�bernahme der Kranken- und
PflegeversicherungsbeitrÃ¤ge der Tochter durch die Pflegeversicherung um einen
Anspruch handele, den die KlÃ¤gerin aus ihrer Versicherung ableite und dessen
Bescheidung durch die Beklagte nicht ersichtlich sei, hat die Beklagte ausgefÃ¼hrt,
aus dem Leistungsanspruch der KlÃ¤gerin lasse sich kein Anspruch auf Ã�bernahme
der Kranken- und PflegeversicherungsbeitrÃ¤ge der freiwillig versicherten Tochter
ableiten. Es lÃ¤ge daher keine UntÃ¤tigkeit der Beklagten vor.

Â 

Mit Gerichtsbescheid vom 26.03.2021 hat das Sozialgericht die Beklagte verurteilt,
den Antrag der KlÃ¤gerin auf Erstattung bzw. Ã�bernahme der Kranken- und
PflegeversicherungsbeitrÃ¤ge ihrer pflegenden Tochter durch die
Pflegeversicherung zu bescheiden und die Klage im Ã�brigen abgewiesen. Die
KÃ¼rzung bzw. vollstÃ¤ndige Entziehung des Pflegegeldes sei rechtmÃ¤Ã�ig
erfolgt, weil die KlÃ¤gerin die notwendigen BeratungseinsÃ¤tze nicht habe
durchfÃ¼hren lassen. Auch ein Anspruch auf Auszahlung der zusÃ¤tzlichen
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Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach Â§ 45b SGB XI bestehe nicht, weil die
KlÃ¤gerin keine entsprechenden Belege vorgelegt habe. Ein Anspruch auf
pauschale Zahlung ohne Vorlage von Belegen bestehe nicht. ZulÃ¤ssig und
begrÃ¼ndet sei die Klage hingegen, soweit die KlÃ¤gerin die Bescheidung ihres
Antrags aus dem Jahr 2018 auf Erstattung bzw. Ã�bernahme der
VersicherungsbeitrÃ¤ge ihrer pflegenden Tochter durch die Beklagte begehre. Ein
zureichender Grund fÃ¼r eine Nichtbescheidung sei nicht gegeben. Sofern die
KlÃ¤gerin Ã¼ber die Bescheidung ihres Antrags hinaus die Erstattung bzw.
Ã�bernahme der VersicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r ihre pflegende Tochter begehre, sei
die Klage mangels entsprechenden Bescheides, der mit einer Anfechtungs- und
Leistungsklage angegriffen werden kÃ¶nne, unzulÃ¤ssig.

Â 

Gegen den ihr am 01.04.2021 zugestellten Gerichtsbescheid hat die KlÃ¤gerin
vertreten durch den â��Avocat definitiv, Assessor iur., BevollmÃ¤chtigten,
Beauftragten, Verteidiger, Beistand, Botenâ�� P. D. am 03.05.2021 (Montag) und
am 06.05.2021 auch selbst Berufung eingelegt. Die allesamt handschriftlich
verfassten SchriftsÃ¤tze der KlÃ¤gerin sind in weiten Teilen nicht lesbar und/oder
verstÃ¤ndlich. Soweit ersichtlich trÃ¤gt sie vor, sÃ¤mtliche Antragspunkte wÃ¼rden
zusammenhÃ¤ngen. Zur weiteren BegrÃ¼ndung sei eine Ã�bersendung der
vollstÃ¤ndigen Gerichts- und Verwaltungsakten nebst Schriftsatzverzeichnis
erforderlich. Das LSG mÃ¼sse Ã¼berdies ein Normenkontrollverfahren betreffend
diverse kranken- und pflegeversicherungsrechtliche Satzungen sowie Richtlinien
des G-BA und VdeK einleiten, bevor Ã¼ber das Verfahren entschieden werden
kÃ¶nne.

Â 

Herr D. hat klarstellend mitgeteilt, dass die KlÃ¤gerin das Verfahren mit Hilfe ihrer
Tochter allein fÃ¼hren wolle und ihm nur im Bedarfsfall begrenzte Einzelvollmacht
erteilt werde. Eine Vollmacht fÃ¼r ihn hat die KlÃ¤gerin trotz Nachfrage nicht
vorgelegt.

Â 

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat am 30.03.2023 ist fÃ¼r
die Beteiligten niemand erschienen.

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 26.03.2021 abzuÃ¤ndern und
die Beklagte
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Â 

1.)Â Â  unter Aufhebung der Bescheide vom 20.02.2018 und 13.07.2018 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.09.2018 zu verurteilen, ihr Pflegegeld
entsprechend dem Pflegegrad 3 in voller HÃ¶he abzÃ¼glich bereits erbrachter
Zahlungen fÃ¼r die Zeit vom 01.03.2018 bis zum 04.08.2019 nachzuzahlen,

Â 

2.)Â Â  unter Aufhebung des Bescheides vom 01.03.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 12.09.2018 zu verurteilen, ihr zusÃ¤tzliche
Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach Â§ 45b SGB XI fÃ¼r den Zeitraum vom
01.01.2015 bis zum 31.12.2017 i.H.v. 3.996,00 â�¬ auszuzahlen,

Â 

3.)Â Â  zu verurteilen, die VersicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r ihre pflegende Tochter zu
erstatten.

Â 

Die Beklagte beantragt schriftsÃ¤tzlich,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend. Der Antrag der
KlÃ¤gerin auf Ã�bernahme der VersicherungsbeitrÃ¤ge sei zwischenzeitlich mit
Bescheid vom 12.05.2021 beschieden worden. Die KlÃ¤gerin habe Ã¼berdies am
05.07.2021 einen Antrag auf Erstattung bzw. Auszahlung von Betreuungs- und
Entlastungsleistungen fÃ¼r das Jahr 2020 gestellt. Sie â�� die Beklagte â�� bitte,
diesen ebenfalls zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens zu machen.

Â 

Mit Schreiben vom 15.10.2021 hat der Senat der KlÃ¤gerin mitgeteilt, dass eine
AushÃ¤ndigung der Akten an sie nicht in Betracht komme. Sie kÃ¶nne Akteneinsicht
auf der GeschÃ¤ftsstelle im Landessozialgericht oder alternativ in den
RÃ¤umlichkeiten des Amtsgerichts Bonn nehmen. Die KlÃ¤gerin mÃ¶ge mitteilen,
wie weiter verfahren werden solle. Die KlÃ¤gerin hat gleichwohl darauf bestanden,
dass ihr bzw. alternativ Herrn D. die Akten ausgehÃ¤ndigt werden. Die weiteren,
handschriftlichen Schreiben der KlÃ¤gerin sind Ã¼berwiegend nicht lesbar, obwohl
die KlÃ¤gerin bereits mit VerfÃ¼gung vom 06.10.2021 um Ã�bersendung einer
leserlichen BerufungsbegrÃ¼ndung gebeten worden war.
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Â 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den
Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten
Bezug genommen. Der Inhalt dieser Akten ist Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung gewesen.

Â 

Â 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die Berufung der KlÃ¤gerin bleibt ohne Erfolg. Der Senat konnte auch in
Abwesenheit der Beteiligten entscheiden, weil er zuvor in den ordnungsgemÃ¤Ã�
zugestellten Ladungen auf diese MÃ¶glichkeit hingewiesen hat.

Â 

A. Die Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig. Sie wurde insbesondere fristgerecht
i.S.d. Â§ 151 Abs. 1 SGG erhoben. Zwar ging die von der KlÃ¤gerin handschriftlich
unterzeichnete Berufung erst am 06.05.2021 und damit verspÃ¤tet ein. Denn der
Gerichtsbescheid war der KlÃ¤gerin am 01.04.2021 zugestellt worden, so dass die
Berufung spÃ¤testens am auf den 01.05.2021 (Samstag) folgenden Montag, also
am 03.05.2021 eingelegt werden musste. Es reichte jedoch aus, dass an diesem
Tag die Berufungsschrift des Rechtsassessors D. bei dem Landessozialgericht
einging. Zwar hat Assessor D., der in Deutschland nicht als Rechtsanwalt
zugelassen ist und als in RumÃ¤nien zugelassener â��Avocat definitivâ�� auch
nach den europÃ¤ischen Vorschriften Ã¼ber die Dienstleistungsfreiheit (Â§ 25 Abs.
1 EuRAG) nicht vor deutschen Gerichten zur Prozessvertretung berechtigt ist (vgl.
dazu BVerfG, Beschluss vom 04.12.2013 â�� 2 BvE 6/13), eine Vollmacht der
KlÃ¤gerin auch nicht auf Anforderung des Gerichts vorgelegt, sondern ausgefÃ¼hrt,
die KlÃ¤gerin wolle ihren Rechtsstreit selbst fÃ¼hren und erteile ihm nur bei Bedarf
Einzelvollmacht. Das Gericht hat den Mangel der Vollmacht daher von Amts wegen
zu berÃ¼cksichtigen, weil als BevollmÃ¤chtigter gerade kein Rechtsanwalt
aufgetreten ist (Â§ 73 Abs. 6 S. 5 SGG). Die Berufungseinlegung wÃ¤re daher
grundsÃ¤tzlich als unzulÃ¤ssig anzusehen. Der Mangel der Vollmacht bei Einlegung
eines Rechtsmittels kann jedoch durch Genehmigung des Vertretenen, die auch in
der Erteilung einer Prozessvollmacht liegen kann, mit rÃ¼ckwirkender Kraft geheilt
werden, soweit noch nicht ein das Rechtsmittel als unzulÃ¤ssig verwerfendes
Prozessurteil vorliegt (vgl. Gemeinsamer Senat der obersten GerichtshÃ¶fe des
Bundes, Beschluss vom 17.04.1984 â�� GmS-OGB 2/83 Rn. 13 ). Eine zumindest
konkludente Genehmigung der KlÃ¤gerin ist vorliegend in ihrem Schreiben vom
29.04.2021 â�� bei Gericht eingegangen am 06.05.2021 â�� zu sehen, in dem
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weitgehend wortgleich die AusfÃ¼hrungen des Rechtsassessors D. wiederholt
werden. Es ist daher davon auszugehen, dass Herr D. die Berufung mit Wissen und
Wollen der KlÃ¤gerin bei dem Landessozialgericht einreichte.

Â 

B. Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Â 

I. Gegenstand der Berufung sind bei verstÃ¤ndiger Auslegung und nach Abtrennung
diverser StreitgegenstÃ¤nde durch das Sozialgericht und teilweiser Stattgabe durch
das Sozialgericht noch die Begehren der KlÃ¤gerin gerichtet auf Nachzahlung des
gekÃ¼rzten bzw. eingestellten Pflegegeldes im Zeitraum vom 01.03.2018 bis zum
04.08.2019, der Anspruch auf Zahlung des Entlastungsbetrages gemÃ¤Ã� Â§ 45b
SGB XI fÃ¼r den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2017 sowie auf
Erstattung bzw. Ã�bernahme der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge der pflegenden
Tochter. Insbesondere ist eine Einwilligung der Beklagten in die KlageÃ¤nderung,
mit der die KlÃ¤gerin auch die vollstÃ¤ndige Einstellung des Pflegegeldes zum
Streitgegenstand gemacht hat, gemÃ¤Ã� Â§ 99 Abs. 2 SGG anzunehmen, denn die
Beklagte hat sich zumindest im Schriftsatz vom 12.08.2019 auf die geÃ¤nderte
Klage eingelassen. Nicht Gegenstand des Verfahrens ist der von der KlÃ¤gerin
geltend gemachte Anspruch auf Zahlung des Entlastungsbetrages nach Â§ 45b SGB
XI fÃ¼r das Jahr 2020. Die Beklagte hat dies zwar im Schriftsatz 28.07.2021
beantragt. Jedoch fehlt es insofern bereits an einem rechtsmittelfÃ¤higen Bescheid
und an der DurchfÃ¼hrung eines Vorverfahrens. Zudem ist dem Vorbringen der
KlÃ¤gerin nicht zu entnehmen, dass sie einen entsprechenden Anspruch im Rahmen
der KlageÃ¤nderung nach Â§ 99 SGG im Berufungsverfahren geltend machen will.

Â 

II. Der Rechtsstreit ist entscheidungsreif.

Â 

1.) Der Senat sieht sich nicht veranlasst, etwaige entscheidungserhebliche Normen
â�� wie von der KlÃ¤gerin vorgebracht â�� im Rahmen einer konkreten
Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht auf ihre
VerfassungsmÃ¤Ã�igkeit Ã¼berprÃ¼fen zu lassen. Anhaltspunkte fÃ¼r eine
Verfassungswidrigkeit bestehen nicht.

Â 

2.) Die KlÃ¤gerin wird durch eine Entscheidung des Senats in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 30.03.2023 auch nicht in ihrem Recht auf rechtliches GehÃ¶r
beeintrÃ¤chtigt. Zwar macht die KlÃ¤gerin fortgesetzt geltend, zur
BerufungsbegrÃ¼ndung der Akteneinsicht zu bedÃ¼rfen. Sie hat jedoch die
mehrfach durch den Senat angebotenen MÃ¶glichkeiten zur Akteneinsicht auf der
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GeschÃ¤ftsstelle des Landessozialgerichts bzw. in den RÃ¤umlichkeiten des
Amtsgerichts Bonn nicht wahrgenommen, sondern hat vielmehr auf einer
AushÃ¤ndigung der Gerichts- und Verwaltungsakten beharrt, um diese in ihrer
hÃ¤uslichen Umgebung einsehen zu kÃ¶nnen. Eine Ã�berlassung der Akten zur
Mitnahme in die Wohnung oder in GeschÃ¤ftsrÃ¤ume scheidet bei Privatpersonen
jedoch aus, weil die KlÃ¤gerin nicht zu dem nach Â§ 120 Abs. 3 S. 3 SGG
berechtigten Personenkreis gehÃ¶rt. Eine Ã�berlassung der Akten an
Rechtsassessor D. war ebenfalls nicht mÃ¶glich, weil er â�� seine
BevollmÃ¤chtigung unterstellt â��Â weder in Deutschland als Rechtsanwalt
zugelassen noch nach den Vorschriften der EuropÃ¤ischen Union in Deutschland zur
Prozessvertretung zugelassen ist (s.o.) und damit ebenfalls nicht zum berechtigten
Personenkreis gemÃ¤Ã� Â§ 120 Abs. 3 S. 3 SGG gehÃ¶rt.

Â 

III. Die KlÃ¤gerin ist durch die angefochtenen Bescheide vom 20.02.2018 und
13.07.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.09.2018 (dazu unter
1.) und den Bescheid vom 01.03.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 12.09.2018 (dazu unter 2.) nicht beschwert i.S.d. Â§ 54 Abs. 2 S. 1 SGG, weil
sich die Bescheide als rechtmÃ¤Ã�ig erweisen. Den Anspruch auf Erstattung der
VersicherungsbeitrÃ¤ge ihrer pflegenden Tochter kann sie im vorliegenden
Verfahren ebenfalls nicht durchsetzen (dazu unter 3.).

Â 

1.) Zu Recht hat die Beklagte das der KlÃ¤gerin bewilligte Pflegegeld in der Zeit
vom 01.03.2018 bis zum 31.07.2018 um die HÃ¤lfte gekÃ¼rzt (dazu unter a) und in
der Zeit vom 01.08.2018 bis zum 04.08.2019 vollstÃ¤ndig eingestellt (dazu unter
b).

Â 

a) Die Voraussetzung fÃ¼r eine hÃ¤lftige KÃ¼rzung des Pflegegeldes im Zeitraum
vom 01.03.2018 bis zum 31.07.2018 waren erfÃ¼llt. GemÃ¤Ã� Â§ 37 Abs. 3 S. 1 Nr.
1 SGB XI in der ab 01.01.2017 geltenden Fassung haben PflegebedÃ¼rftige, die
Pflegegeld nach Â§ 37 Abs.Â 1 SGB XI beziehen, bei Pflegegrad 3 halbjÃ¤hrlich
einmal eine Beratung in der eigenen HÃ¤uslichkeit abzurufen. Rufen sie diese nicht
ab, so hat die Pflegekasse das Pflegegeld angemessen zu kÃ¼rzen und im
Wiederholungsfall zu entziehen (Â§ 37 Abs. 6 SGB XI). Die KlÃ¤gerin war danach als
Bezieherin von Pflegegeld nach dem Pflegegrad 3 verpflichtet, mindestens einmal
halbjÃ¤hrlich eine Beratung abzurufen. Ein solcher Beratungseinsatz, der einmal pro
Kalenderhalbjahr (vgl. Nr. 5.4 Abs. 2 des Gemeinsamen Rundschreibens des GKV-
Spitzenverbandes und der VerbÃ¤nde der Pflegekassen auf Bundesebene zu den
leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 22.12.2016 ) nachgewiesen
werden muss, hat nach dem unwidersprochenen Vortrag der Beklagten im zweiten
Kalenderhalbjahr des Jahres 2017 und auch in der Folgezeit (bis zum 05.08.2019)
bei der KlÃ¤gerin nicht stattgefunden, obwohl sie bereits im Ausgangsbescheid vom
26.10.2010 und wiederholt in dem dem Bescheid vom 12.12.2016 anliegenden
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Merkblatt auf die entsprechende Verpflichtung hingewiesen und mit Schreiben vom
23.01.2018 unter Hinweis auf die Rechtsfolgen erinnert worden war. Die KlÃ¤gerin
war auch nicht deshalb von der Verpflichtung zur DurchfÃ¼hrung eines
Beratungseinsatzes befreit, weil die Beklagte ihr keinen nach Â§ 45b SGB XI
zugelassenen Dienst fÃ¼r die Erbringung entsprechender Entlastungsangebote
vermittelt hatte. Denn dieser Umstand befreit die KlÃ¤gerin nicht von ihrer
Verpflichtung zur DurchfÃ¼hrung eines Beratungseinsatzes. Dass die KlÃ¤gerin
auch keinen Anbieter zur DurchfÃ¼hrung allein des Beratungseinsatzes gefunden
hat, hat sie schon nicht vorgetragen und ist angesichts ihres Wohnortes Bonn, in
dessen Umkreis von 15 km sich nach dem online-Angebot â��Pflegelotseâ�� des
VDEK 150 Anbieter fÃ¼r die Beratung bei Bezug von Pflegegeld befinden, auch
schwer vorstellbar. Der Beratungseinsatz war entgegen der EinschÃ¤tzung der
KlÃ¤gerin auch nicht â��sinnlosâ��. Nach dem Willen des Gesetzgebers dient die
Beratung der Sicherung der QualitÃ¤t der hÃ¤uslichen Pflege und der
regelmÃ¤Ã�igen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen UnterstÃ¼tzung der
hÃ¤uslich Pflegenden (Â§ 37 Abs. 3 S. 2 SGB XI i.d. ab 01.01.2017 geltenden
Fassung). Die Beratungen dienen damit der QualitÃ¤tssicherung und der Kontrolle.
Selbst bei einer unverÃ¤nderten gesundheitlichen Situation der KlÃ¤gerin war daher
eine Beratung durchzufÃ¼hren, weil etwaige Pflegedefizite nur auf diese Weise
zeitnah erkannt bzw. diesen vorgebeugt werden kann.

Â 

Zeitpunkt und HÃ¶he der ab 01.03.2018 vorgenommenen KÃ¼rzung waren
ebenfalls nicht zu beanstanden. GemÃ¤Ã� Nr. 5.4 Abs. 3 des Rundschreibens erfolgt
die KÃ¼rzung ab dem Ersten des auf die Mitteilung der Pflegekasse folgenden
Monats. Die KlÃ¤gerin war mit Schreiben der Beklagten vom 23.01.2018 an die
DurchfÃ¼hrung des Beratungsbesuchs erinnert worden. Nachdem auch daraufhin
ein entsprechender Beratungseinsatz nicht erfolgt war, kÃ¼rzte die Beklagte das
Pflegegeld ab 01.03.2018 auf Grund des am 20.02.2018 erlassenen Bescheides. Der
Beginn der KÃ¼rzung war damit nicht zu beanstanden. Der Beklagten stand
hinsichtlich des â��Obâ�� der KÃ¼rzung auch kein Ermessen zu, weil die Norm eine
KÃ¼rzung verbindlich vorsieht (â��hat angemessen zu kÃ¼rzenâ��).

Â 

Hinsichtlich der HÃ¶he stand der Beklagten auf Grund der gesetzlichen Regelung
und dem darin verwendeten unbestimmten Rechtsbegriff (â��angemessenâ��) ein
Beurteilungsspielraum zu. Da Gesetz und Gesetzgebungsmaterialien zur Frage,
welche HÃ¶he als angemessen anzusehen ist, schweigen, sind durch die Beklagte
entsprechende ErwÃ¤gungen im Einzelfall anzustellen. Der GKV-Spitzenverband und
die VerbÃ¤nde der Pflegekassen auf Bundesebene haben sich zur Konkretisierung
der Angemessenheit der KÃ¼rzung auf einen Betrag von bis zu 50 v.H. des
Pflegegeldes verstÃ¤ndigt (Nr. 5.4 Abs. 3 des Rundschreibens). ErgÃ¤nzend hat der
Widerspruchsausschuss der Beklagten unter BerÃ¼cksichtigung der konkreten
wirtschaftlichen Situation der KlÃ¤gerin und angesichts des Sinn und Zwecks der
Regelung, die QualitÃ¤t der Pflege durch regelmÃ¤Ã�ige BeratungseinsÃ¤tze
sicherzustellen und Defizite zeitnah erkennen zu kÃ¶nnen, eine nachhaltige
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Sanktion in der konkreten HÃ¶he fÃ¼r verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig erachtet. Der KlÃ¤gerin
stehe es zudem frei, Kombinationsleistungen oder reine Pflegesachleistungen zu
beziehen, weil diese einen entsprechenden Beratungsbesuch nicht voraussetzten.
Ein Ausfall der Pflege auf Grund der KÃ¼rzung sei daher nicht zu befÃ¼rchten. Vor
dem Hintergrund, dass die KlÃ¤gerin die Sinnhaftigkeit der Beratungen
grundsÃ¤tzlich in Frage stellt, und angesichts des Umstandes, dass das Gesetz nach
einer KÃ¼rzung in der ersten Stufe einen vollstÃ¤ndigen Wegfall des Pflegegeldes
in der zweiten Stufe vorsieht, erscheint eine KÃ¼rzung i.H.v. 50 v.H. insgesamt
nicht unangemessen, um die KlÃ¤gerin zu einem gesetzmÃ¤Ã�igen Verhalten zu
bewegen.

Â 

b) Auch der vollstÃ¤ndige Wegfall des Pflegegeldes ab dem 01.08.2018 bis zum
04.08.2019 war nicht zu beanstanden. Die Beklagte hat die KlÃ¤gerin auf diese
gesetzlich zwingend vorgesehene Rechtsfolge in ihrem Bescheid vom 20.02.2018
hingewiesen und die Pflegegeldzahlung an dem auf den Einstellungsbescheid vom
13.07.2018 folgenden nÃ¤chsten Ersten, nÃ¤mlich ab dem 01.08.2018, vollstÃ¤ndig
eingestellt. Ein Beurteilungsspielraum dergestalt, dass statt einer vollstÃ¤ndigen
Einstellung auch eine weitere KÃ¼rzung in Betracht kÃ¤me, gewÃ¤hrt der insoweit
eindeutige gesetzliche Wortlaut, der â��im Wiederholungsfallâ�� nur eine
vollstÃ¤ndige Entziehung vorsieht, der Beklagten nicht.

Â 

Die Beklagte hat zudem, nachdem ein Beratungsbesuch am 05.08.2019
stattgefunden hatte, die Pflegegeldzahlungen rechtsfehlerfrei (erst) ab diesem Tage
wiederaufgenommen. Eine Nachzahlung fÃ¼r den vorliegend streitigen Zeitraum
hatte die Beklagte nicht zu leisten. Das BSG hat bereits fÃ¼r die (zu Â§ 37 Abs. 6
SGB XI weitgehend wortgleiche) VorgÃ¤ngerregelung des Â§ 37 Abs. 3 S. 7 SGB XI
ausgefÃ¼hrt, dass unabhÃ¤ngig von der Frage, ob die Wiederaufnahme der
Pflegegeldzahlungen â�� welche vorliegend offensichtlich ohne schriftlichen
Bescheid konkludent durch Zahlung erfolgte â�� gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand
des laufenden Verfahrens wird, eine Nachzahlung nicht in Betracht komme (vgl.
BSG, Urteil vom 24.07.2003 â�� B 3 P 4/02 R Rn. 27 f.). Â§ 37 Abs. 3 S. 7 SGB XI
(jetzt Â§ 37 Abs. 6 SGB XI) stelle eine abschlieÃ�ende Sonderregelung gegenÃ¼ber 
Â§ 67 SGB I dar, der eine nachtrÃ¤gliche Leistungserbringung bei versagten oder
entzogenen Leistungen bei nachgeholter Mitwirkung ermÃ¶gliche. Denn die
Wirksamkeit der Androhung von MaÃ�nahmen hÃ¤nge auch davon ab, inwieweit
diese Nachteile endgÃ¼ltig eintreten wÃ¼rden. Der Gesetzgeber habe durch die
Anordnung, dass die Leistungen bei wiederholter VersÃ¤umung der Beratung
vollstÃ¤ndig und ohne jeden Ermessensspielraum zu entziehen seien, deutlich
gemacht, dass er eine wirksame Sanktion fÃ¼r geboten halte. Die MÃ¶glichkeit
einer Nachzahlung wÃ¼rde dies teilweise unterlaufen. Den Gerichten sei es daher
verwehrt, eine solche Rechtsfolge im Rahmen einer analogen Rechtsanwendung
auszusprechen. Diese ErwÃ¤gungen gelten fÃ¼r Â§ 37 Abs. 6 SGB XI
gleichermaÃ�en.
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Â 

3.) Die KlÃ¤gerin hat auch keinen Anspruch auf Auszahlung zusÃ¤tzlicher
Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach Â§ 45b SGB XI fÃ¼r den Zeitraum vom
01.01.2015 bis zum 31.12.2017. GemÃ¤Ã� Â§ 45b Abs. 1 S. 1, 2, 5 SGB XI in der bis
zum 31.12.2016 geltenden Fassung kÃ¶nnen Versicherte, die die Voraussetzungen
des Â§ 45a SGB XI erfÃ¼llen, je nach Umfang des erheblichen allgemeinen
Betreuungsbedarfs zusÃ¤tzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen in Anspruch
nehmen. Die Kosten hierfÃ¼r werden ersetzt, hÃ¶chstens jedoch 104 Euro
monatlich (Grundbetrag) oder 208 Euro monatlich (erhÃ¶hter Betrag). Der Betrag
ist zweckgebunden einzusetzen fÃ¼r qualitÃ¤tsgesicherte Leistungen der
Betreuung oder Entlastung. Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die den
Versicherten entstehen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von
Leistungen 1. der Tages- oder Nachtpflege, 2. der Kurzzeitpflege, 3. der
zugelassenen Pflegedienste, sofern es sich um besondere Angebote der
allgemeinen Anleitung und Betreuung oder Angebote der hauswirtschaftlichen
Versorgung und nicht um Leistungen der Grundpflege handelt, oder 4. der nach
Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote,
die nach Â§ 45c gefÃ¶rdert oder fÃ¶rderungsfÃ¤hig sind. FÃ¼r den Zeitraum ab
01.01.2017 sieht Â§ 45b Abs.Â 1 S. 1 bis 4 SGB XI in der dann gÃ¼ltigen Fassung
einen Anspruch der PflegebedÃ¼rftigen in hÃ¤uslicher Pflege auf einen
Entlastungsbetrag in HÃ¶he von bis zu 125 Euro monatlich vor. Der Betrag ist
zweckgebunden einzusetzen fÃ¼r qualitÃ¤tsgesicherte Leistungen zur Entlastung
pflegender AngehÃ¶riger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als
Pflegende sowie zur FÃ¶rderung der SelbstÃ¤ndigkeit und Selbstbestimmtheit der
PflegebedÃ¼rftigen bei der Gestaltung ihres Alltags. Er dient der Erstattung von
Aufwendungen, die den Versicherten entstehen im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme von 1. Leistungen der Tages- oder Nachtpflege, 2. Leistungen der
Kurzzeitpflege, 3. Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des Â§ 36, in
den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der
Selbstversorgung, 4. Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur
UnterstÃ¼tzung im Alltag im Sinne des Â§ 45a. Die Erstattung der Aufwendungen
erfolgt auch, wenn fÃ¼r die Finanzierung der in Satz 3 genannten Leistungen Mittel
der Verhinderungspflege gemÃ¤Ã� Â§ 39 eingesetzt werden.

Â 

Beide Gesetzesfassungen sehen demzufolge die Erstattung zuvor verauslagter
BetrÃ¤ge, nicht aber die pauschale GewÃ¤hrung etwa im Rahmen eines
persÃ¶nlichen Budgets ohne vorherigen Nachweis vor. Erforderlich ist die Vorlage
entsprechend aussagekrÃ¤ftiger Belege Ã¼ber die Verwendung der Leistung (vgl. 
BT-Drs. 18/5926 S. 133), eine pauschale Auszahlung kommt hingegen nicht in
Betracht. Die von der KlÃ¤gerin geltend gemachte Auszahlung ohne Vorlage
entsprechender Nachweise ist daher ausgeschlossen. Daran Ã¤ndert auch der
Umstand nichts, dass die KlÃ¤gerin nach ihrem Vortrag keinen geeigneten
Leistungserbringer hat finden kÃ¶nnen. Der Vortrag bestÃ¤tigt vielmehr, dass sich
die KlÃ¤gerin entsprechender qualitÃ¤tsgesicherter Leistungen, deren
Inanspruchnahme der Gesetzgeber allein fÃ¶rdern wollte, gerade nicht bedient hat. 
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Â 

3.) Soweit die KlÃ¤gerin erstinstanzlich einen Anspruch auf Erstattung der
VersicherungsbeitrÃ¤ge ihrer pflegenden Tochter geltend gemacht hat, kann sie
diesen im vorliegenden Verfahren ebenfalls nicht durchsetzen. Das Sozialgericht hat
lediglich eine entsprechende UntÃ¤tigkeitsklage gerichtet auf eine Entscheidung
der Beklagten Ã¼ber diesen Anspruch fÃ¼r zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet gehalten.
Dass die KlÃ¤gerin den Anspruch auf Erstattung im Rahmen der KlageÃ¤nderung
gemÃ¤Ã� Â§ 99 SGG als Anfechtungs- und Verpflichtungsklage nunmehr im
vorliegenden Berufungsverfahren weiterverfolgt, nachdem die Beklagte auf die
Verurteilung hin am 12.05.2021 einen entsprechenden, ablehnenden Bescheid
erlassen hat, ist ihrem zweitinstanzlichen Vorbringen schon nicht mit Gewissheit zu
entnehmen. Dies unterstellt fehlt es jedenfalls an einem ordnungsgemÃ¤Ã�
durchgefÃ¼hrten Vorverfahren. Der Senat war jedoch angesichts der besonderen
Gestaltung im Einzelfall nicht gehalten, das Verfahren bis zum Abschluss des
Vorverfahrens auszusetzen, weil dieses vorliegend entbehrlich erscheint (vgl. zu
einem entsprechenden Vorgehen BSG, Urteil vom 03.03.2009 â�� BÂ 4 AS 37/08 R,
Rn. 18). Denn die Klage wÃ¤re jedenfalls unbegrÃ¼ndet, weil fÃ¼r den geltend
gemachten Anspruch keine Anspruchsgrundlage ersichtlich ist. Insbesondere bieten
die Â§Â§ 56, 59 und 44a SGB XI ersichtlich keine Anspruchsgrundlagen, unter die
sich der Fall der Tochter der KlÃ¤gerin subsumieren lieÃ�e. DarÃ¼ber hinaus wÃ¤re
â�� entgegen der Rechtsauffassung des SG â�� auch allenfalls ein Anspruch der
Tochter der KlÃ¤gerin, nicht aber der KlÃ¤gerin selbst denkbar. Ein solcher
Anspruch istÂ  indes Gegenstand des abgetrennten Verfahrens S 27 P 285/19.

Â 

C. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG

Â 

D. GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision i.S.d. Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht
vor.

Â 

Â 

Erstellt am: 08.04.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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